
Die DVP im Mai 2026/Inhaltsverzeichnis

168 DVP 05/26 · 77. Jahrgang

 Jürgen Vahle

Leistung, die sich lohnt? –  
Über die Besoldung von Professoren .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167

Abhandlungen
Edmund Schaaf/Holger Weidemann

Elektronische Sitzungseinladungen – Teil 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
Alle Kommunalverfassungsgesetze der Flächenländer regeln, dass die Mitglie-
der der kommunalen Vertretungskörperschaften zu deren Sitzungen einzuladen 
sind. In den meisten Ländern ist die schriftliche oder elektronische Form vorge-
schrieben. Andere Länder überlassen die Einladungsform der Regelung durch die 
Geschäftsordnung, also dem Gemeinderat selbst. Gegenstand dieser Abhandlung 
ist die Frage, was bei elektronischen Sitzungseinladungen zu beachten ist, ob eine 
qualifizierte elektronische Signatur erforderlich ist sowie ob und unter welchen 
Voraussetzungen elektronische Einladungen zu Sitzungen verbindlich für alle 
Ratsmitglieder eingeführt werden können.

Felix Koehl

Neuere Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht . .  .  .  .  .  .  172
Der Beitrag stellt anknüpfend an DVP 2025, 384 neuere Rechtsprechung in erster 
Linie des BVerwG zu ausgewählten Gebieten des öffentlichen Rechts (Prozess-
recht, Öffentliches Baurecht, Öffentliches Dienstrecht, Verwaltungsverfahrens-
recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Abgabenrecht) vor. Der Berichtszeit-
raum umfasst im Wesentlichen den Sommer und Herbst 2025. 

Philipp David Legrand

Der Kurzbeitrag – Die angetastete Meinungsfreiheit?  .  179
Derzeit wird diskutiert, inwieweit der § 188 des Strafgesetzbuches die Meinungs-
freiheit beschneidet und in seiner derzeitigen Fassung abgeschafft gehört oder 
sinnvoll erscheint. Der Beitrag erläutert die Norm und ihre Rolle im „Kampf der 
Meinungen“.

Marwan Hamdan

Recht, Rechtsanwendung und Rechtsdurchsetzung im 
Zivilrecht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
Dieser Beitrag soll Studierenden zu Beginn des Studiums einen groben Überblick 
über die Grundlagen der Rechtsordnung verschaffen. Er geht dabei auf Definiti-
on, Funktion und v. a. Struktur und Anwendung von Rechtsnormen ein. Ferner 
beleuchtet er die Einteilung des Rechts, dessen Rechtsquellen und Rangordnung. 
Schließlich befasst sich der Beitrag insbesondere mit der Feststellung und Durch-
setzung subjektiver Rechte im Zivilrecht und behandelt dabei insbesondere das 
zivilprozessuale Erkenntnisverfahren.

Roland Staude

Ist die Besoldung inzwischen ein Buch mit sieben  
Siegeln?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
Kern der Betrachtung ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
17.9.2025 zur Berliner Beamtenbesoldung. Hierbei hat das Gericht seine bishe-
rige Rechtsprechung zur Bemessung der amtsangemessenen Alimentation gänz-
lich neu geregelt.

Fallbearbeitungen
Sebastian Eckert/Matthias Wiener

Museen und Zahlungsreihen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
Bei dieser Fallbearbeitung aus dem Kommunalen Finanzmanagement Sach-
sen-Anhalt geht es um einen Übungsfall für statische und dynamische Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen, auf deren Grundlage Investitionsentscheidungen 
getroffen werden können. Hier kommen die Verfahren des Kostenvergleichs und 
der Bruttorendite zur Anwendung.

Markus Küßner

„Mahlzeit miteinander!“ – Inklusion möglich machen . .194
In dieser Abhandlung wird die Kosten-Nutzen-Analyse für öffentliche Projekte 
als eine Methode der Wirtschaftlichkeitsrechnungen vorgestellt. Es wird bei der 
Kosten-Nutzen-Analyse die Frage gestellt, ob die Umsetzung eines bestimmten 
Projekts der Gesellschaft insgesamt zugutekommt. Dargestellt werden der Aus-
sagewert und die Verwendungsmöglichkeiten der Methode, die durch eine fiktive 
Fallstudie aus dem Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsleben veranschaulicht werden. Diese Abhandlung soll einerseits das Miss-
trauen gegenüber der Kosten-Nutzen-Analyse mit ihren subjektiven Bestandtei-
len abbauen, andererseits sollen aber auch die Einflussfaktoren und Schwachstel-
len solcher Planungsmethodik in der Praxis deutlich gemacht werden.

Kurzinformationen und Splitter
Splitter – Die Meinungsfreiheit vor Gericht . .  .  .  .  .  .  .  .  .  180

Splitter – Freier Eintritt in Museen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193

Rechtsprechung

Zum Begriff des Dienstunfalls
(BVerwG, Urteil vom 13.3.2025 – 2 C 8/24)..............................................205

Polizeiliche Zwangsmittelanwendung und Notwehrrecht
(BGH, Urteil vom 17.10.2024 – 1 StR 258/24)..........................................207

Zum Rechtsschutzbedürfnis in sozialgerichtlichen Verfahren
(SG Karlsruhe, Gerichtsbescheid vom 5.12.2025 – S 12 R 2875/25).........208

Die Schriftleitung

Besuchen Sie uns auch im Internet unter : www.mydvp.de


